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Vorlesung: Rechts- und Staatsphilosophie 
Textblatt 13: Locke 

 

1. John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, § 4 

Um politische Gewalt richtig zu verstehen und sie von ihrem Ursprung abzuleiten, müssen 
wir erwägen, in welchem Zustand sich die Menschen von Natur aus befinden. Es ist ein Zu-
stand vollkommener Freiheit, innerhalb der Grenzen des Gesetzes der Natur ihre Handlungen 
zu regeln und über ihren Besitz und ihre Persönlichkeit so zu verfügen, wie es ihnen am bes-
ten scheint, ohne dabei jemanden um Erlaubnis zu bitten oder vom Willen eines anderen ab-
hängig zu sein. 

Es ist darüber hinaus ein Zustand der Gleichheit, in dem alle Macht und Rechtsprechung 
wechselseitig sind, da niemand mehr besitzt als ein anderer: Nichts ist einleuchtender, als daß 
Geschöpfe von gleicher Gattung und von gleichem Rang, die ohne Unterschied zum Genuß 
derselben Vorteile der Natur und zum Gebrauch derselben Fähigkeiten geboren sind, ohne 
Unterordnung und Unterwerfung einander gleichgestellt leben sollen ... 

 

2. John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, § 19 

Und hier liegt der deutliche Unterschied zwischen dem Naturzustand und dem Kriegszustand. 
Sooft manche Menschen sie auch verwechselt haben, sie sind voneinander genauso verschie-
den wie ein Zustand des Friedens, des Wohlwollens, der gegenseitigen Hilfe und Erhaltung, 
und ein Zustand der Feindschaft, der Bosheit, der Gewalttätigkeit und gegenseitiger Vernich-
tung. Menschen, die nach der Vernunft zusammenleben, ohne auf Erden einen gemeinsamen 
Oberherrn mit der Macht, zwischen ihnen zu richten, über sich zu haben, befinden sich im 
eigentlichen Naturzustand. 

 

3. John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, § 6 

Im Naturzustand herrscht ein natürliches Gesetz, das jeden verpflichtet. Und die Vernunft, der 
dieses Gesetz entspricht, lehrt die Menschheit, wenn sie sie nur befragen will, daß niemand 
einem anderen, da alle gleich und unabhängig sind, an seinem Leben und Besitz, seiner Ge-
sundheit und Freiheit Schaden zufügen soll. Denn alle Menschen sind das Werk eines einzi-
gen allmächtigen und unendlich weisen Schöpfers, die Diener eines einzigen souveränen 
Herrn, auf dessen Befehl und in dessen Auftrag sie in die Welt gesandt wurden. Sie sind sein 
Eigentum, da sie sein Werk sind, und er hat sie geschaffen, so lange zu bestehen, wie es ihm, 
nicht aber wie es ihnen untereinander gefällt. ... Wie ein jeder verpflichtet ist, sich selbst zu 
erhalten und seinen Platz nicht vorsätzlich zu verlassen, so sollte er aus dem gleichen Grunde, 
und wenn seine eigene Selbsterhaltung nicht dabei auf dem Spiel steht, nach Möglichkeit 
auch die übrige Menschheit erhalten. Er sollte nicht das Leben eines anderen oder, was zur 
Erhaltung des Lebens dient: Freiheit, Gesundheit, Glieder oder Güter wegnehmen oder ver-
ringern, – es sei denn, daß an einem Verbrecher Gerechtigkeit geübt werden soll. 

 

4. John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, § 27 

Obwohl die Erde und alle niederen Lebewesen allen Menschen gemeinsam gehören, so hat 
doch jeder Mensch ein Eigentum an seiner eigenen Person. Auf diese hat niemand ein Recht 
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als nur er allein. Die Arbeit seines Körpers und das Werk seiner Hände sind, so können wir 
sagen, im eigentlichen Sinne sein Eigentum. Was immer er also dem Zustand entrückt, den 
die Natur vorgesehen und in dem sie es belassen hat, hat er mit seiner Arbeit gemischt und 
ihm etwas eigenes hinzugefügt. Er hat es somit zu seinem Eigentum gemacht. Da er es dem 
gemeinsamen Zustand, in den es die Natur gesetzt hat, entzogen hat, ist ihm durch seine Ar-
beit etwas hinzugefügt worden, was das gemeinsame Recht der anderen Menschen aus-
schließt. Denn da diese Arbeit das unbestreitbare Eigentum des Arbeiters ist, kann niemand 
außer ihm ein Recht auf etwas haben, was einmal mit seiner Arbeit verbunden ist. Zumindest 
nicht dort, wo genug und ebenso gutes den anderen gemeinsam verbleibt. 

 

5. John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, § 7 

Damit nun alle Menschen davon abgehalten werden, die Rechte anderer zu beeinträchtigen 
und sich einander zu benachteiligen, und damit das Gesetz der Natur, das den Frieden und die 
Erhaltung der ganzen Menschheit verlangt, beobachtet werde, so ist in jenem Zustand die 
Vollstreckung des natürlichen Gesetzes in jedermanns Hände gelegt. Somit ist ein jeder be-
rechtigt, die Übertreter dieses Gesetzes in einem Maße zu bestrafen, wie es notwendig ist, um 
eine erneute Verletzung zu verhindern. Denn das Gesetz der Natur wäre, wie alle anderen 
Gesetze, die den Menschen auf dieser Welt betreffen, nichtig, wenn im Naturzustand niemand 
die Macht hätte, dieses Gesetz zu vollstrecken, um somit den Unschuldigen zu schützen und 
den Übertreter in Schranken zu halten. Wenn in diesem Naturzustand jeder einzelne den ande-
ren für ein begangenes Unrecht bestrafen darf, so dürfen es auch alle. Denn in diesem Zustand 
vollkommener Gleichheit, wo es von Natur aus weder eine Überlegenheit noch ein Rechtspre-
chung des einen über den anderen gibt, müssen notwendigerweise alle dazu berechtigt sein, 
was irgendeinem in der Verfolgung dieses Gesetzes erlaubt ist. 

 

6. John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, § 87 

Der Mensch wird ... mit einem Rechtsanspruch auf vollkommene Freiheit und uneinge-
schränkten Genuß aller Rechte und Privilegien des natürlichen Gesetzes in Gleichheit mit 
jedem anderen Menschen oder jeder Anzahl von Menschen auf dieser Welt geboren. Daher 
hat er von Natur aus nicht nur die Macht, sein Eigentum, d.h. sein Leben, seine Freiheit und 
seinen Besitz gegen die Schädigungen und Angriffe anderer Menschen zu schützen, sondern 
auch jede Verletzung dieses Gesetzes seitens anderer zu verurteilen und sie so zu bestrafen, 
wie es nach seiner Überzeugung das Vergehen verdient, sogar mit dem Tode, wenn es sich 
um Verbrechen handelt, deren Abscheulichkeit nach seiner Meinung die Todesstrafe erfor-
dert. 

 

7. John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, § 123 

Wenn der Mensch im Naturzustand so frei ist, wie gesagt worden ist, wenn er der absolute 
Herr seiner eigenen Person und seiner Besitztümer ist, dem Größten gleich und niemandem 
untertan, warum soll er auf seine Freiheit verzichten? Warum soll er seine Selbständigkeit 
aufgeben und sich der Herrschaft und dem Zwang einer anderen Gewalt unterwerfen? Die 
Antwort darauf liegt auf der Hand: obwohl er nämlich im Naturzustand ein solches Recht hat, 
so ist doch die Freude an diesem Recht sehr ungewiß, da er fortwährend den Übergriffen an-
derer ausgesetzt ist. ... Das läßt ihn bereitwillig einen Zustand aufgeben, der bei aller Freiheit 
voll von Furcht und ständiger Gefahr ist. Und nicht grundlos trachtet er danach und ist dazu 
bereit, sich mit anderen zu einer Gesellschaft zu verbinden, die bereits vereinigt sind oder 
doch die Absicht hegen, sich zu vereinigen, zum gegenseitigen Schutz ihres Lebens, ihrer 
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Freiheiten und ihres Vermögens, was ich unter der allgemeinen Bezeichnung Eigentum zu-
sammenfasse. 

 

8. John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, § 99 

Deshalb muß von allen Menschen, die sich aus dem Naturzustand zu einer Gesellschaft verei-
nigen, auch vorausgesetzt werden, daß sie alle Gewalt, die für das Ziel, um derentwillen sie 
sich zu einer Gesellschaft vereinigen, notwendig ist, an die Mehrheit der Gesellschaft abtre-
ten, falls man sich nicht ausdrücklich auf eine größere Zahl als die Mehrheit geeinigt hätte. 
Und das geschieht durch die bloße Übereinkunft, sich zu einer politischen Gesellschaft zu 
vereinigen, was schon den ganzen Vertrag enthält, der zwischen den Individuen, die in das 
Staatswesen eintreten oder es begründen, geschlossen wird und notwendig ist. So ist der An-
fang und die tatsächliche Konstituierung einer politischen Gesellschaft nichts anderes als die 
Übereinkunft einer für die Bildung der Mehrheit fähigen Anzahl freier Menschen, sich zu 
vereinigen und sich einer solchen Gesellschaft einzugliedern. Und allein nur das ist es, was 
jeder rechtmäßigen Regierung auf der Welt den Anfang gegeben hat oder geben konnte. 

 

9. John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, § 129 

Die erste Gewalt, nämlich alles zu tun, was er für die Erhaltung seiner selbst und der übrigen 
Menschheit als richtig ansieht, gibt er auf, damit sie durch die Gesetze der Gesellschaft so 
weit geregelt werde, wie es die Erhaltung seiner selbst und der übrigen Glieder dieser Gesell-
schaft erfordert. Diese Gesetze der Gesellschaft schränken in vieler Hinsicht die Freiheit ein, 
die er nach dem natürlichen Gesetze hatte. 

 

10. John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, § 130 

Die zweite Gewalt, nämlich die Gewalt zu strafen, gibt er vollständig auf und verpflichtet 
seine natürliche Kraft (die er vorher auf Grund seiner eigenen Autorität nach seinem Gutdün-
ken nur zur Vollstreckung des natürlichen Gesetzes gebrauchen durfte), um die exekutive 
Gewalt der Gesellschaft zu unterstützen, so wie es das Gesetz verlangt. 

 

11. John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, § 131 

Mit ihrem Eintritt in die Gesellschaft verzichten nun die Menschen zwar auf die Gleichheit, 
Freiheit und exekutive Gewalt des Naturzustandes, um sie in die Hände der Gesellschaft zu 
legen, damit die Legislative so weit darüber verfügen kann, wie es das Wohl der Gesellschaft 
erfordert. Doch geschieht das nur mit der Absicht jedes einzelnen, um damit sich selbst, seine 
Freiheit und sein Eigentum besser zu erhalten ... Man kann deshalb auch nie annehmen, daß 
sich die Gewalt der Gesellschaft oder der von ihr eingesetzten Legislative weiter erstrecken 
soll als auf das gemeinsame Wohl. ... Wer immer daher die Legislative oder höchste Gewalt 
eines Staatswesens besitzt, ist verpflichtet, nach festen, stehenden Gesetzen zu regieren, die 
dem Volke verkündet und bekanntgemacht wurden, und nicht nach Beschlüssen des Augen-
blicks; durch unparteiische und aufrechte Richter, die Streitigkeiten nach jenen Gesetzen ent-
scheiden müssen. Weiter ist er verpflichtet, die Macht dieser Gemeinschaft im Innern nur zur 
Vollziehung dieser Gesetze, nach außen nur zur Verhütung und Sühne fremden Unrechts und 
zum Schutz der Gemeinschaft vor Überfällen und Angriffen zu verwenden. Und all dies darf 
zu keinem anderen Ziel führen als zum Frieden, zur Sicherheit und zum öffentlichen Wohl des 
Volkes. 
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12. John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, § 222 

Der Grund, aus dem die Menschen in eine Gesellschaft eintreten, ist die Erhaltung ihres Ei-
gentums, und der Zweck, zu dem sie eine Legislative wählen und bevollmächtigen, ist, daß 
Gesetze erlassen und Regeln festgelegt werden, um das Eigentum aller Glieder der Gesell-
schaft zu bewachen und zu beschützen und so die Gewalt und die Herrschaft jedes Teiles und 
Gliedes der Gesellschaft zu beschränken und zu mäßigen. Denn es kann niemals als Wille der 
Gesellschaft vorausgesetzt werden, daß die Legislative eine Macht habe, das zu vernichten, 
was jeder einzelne mit seinem Eintritt in die Gesellschaft zu sichern bezweckte und um des-
sentwillen das Volk sich Gesetzgebern unterwarf, die es selbst ernannt hatte. Wann immer 
daher die Gesetzgeber bestrebt sind, dem Volk sein Eigentum zu nehmen und zu vernichten 
oder das Volk in Sklaverei unter ihre willkürliche Gewalt zu bringen, versetzen sie sich dem 
Volk gegenüber in einen Kriegszustand. Dadurch wird es von jedem weiteren Gehorsam be-
freit ... Die Macht fällt an das Volk zurück, das dann ein Recht hat, seine ursprüngliche Frei-
heit wiederaufzunehmen und durch die Errichtung neuer Legislative (wie sie ihm selbst für 
geeignet erscheint) für seine eigene Wohlfahrt und Sicherheit zu sorgen, denn eben zu diesem 
Zweck haben sie sich zu einer Gesellschaft verbunden. Was ich hier ganz allgemein über die 
Legislative gesagt habe, gilt auch von dem höchsten Inhaber der Exekutive. ... 

 

13. Amerikanische Unabhängigkeitserklärung (1776) 

Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: daß alle Menschen gleich geschaf-
fen sind; daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet 
sind; daß dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören, daß zur Sicherung dieser 
Rechte Regierungen unter den Menschen eingesetzt werden, die ihre rechtmäßige Macht aus 
der Zustimmung der Regierten herleiten; daß, wenn immer irgendeine Regierungsform sich 
als diesen Zielen abträglich erweist, es Recht des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen 
und eine neue Regierung einzusetzen und diese auf solchen Grundsätzen aufzubauen und ihre 
Gewalten in der Form zu organisieren, wie es ihm zur Gewährleistung seiner Sicherheit und 
seines Glückes geboten zu sein scheint. ... 

 


